
Entgelte für die Nutzung der Netzinfrastruktur 
 
Stadtwerke Döbeln GmbH 
 

gültig ab:  01.01.2021 
 
 

1. Netznutzungsentgelt für Kunden mit Lastgangmessung 

 

 
 
Monatsleistungspreise auf Anfrage 

Diese Preise verstehen sich zuzüglich dem Entgelt für den Messstellenbetrieb (inkl. Messung) sowie der Umlage gemäß Kraft-
Wärmekopplungsgesetz, der Umlage § 19 StromNEV, der Konzessionsabgabe, der Haftungs- und Abschaltumlage sowie weiterer 
gesetzlicher Umlagen und der Mehrwertsteuer von derzeit 19 %.  

 
2. Blindstrom  
 

 
 
 
3. Entgelt für die Reservenetzkapazität bei Ausfall der Eigenerzeugung 

 
Zur Absicherung des Ausfalls einer Erzeugungsanlage kann für den Zeitpunkt und den Umfang des Reservestrombezuges eine 
Reserve-Netzkapazität bestellt werden. Die Reserve-Netzkapazität kann bis zur Höhe der Engpassleistung der Erzeugungsanlage 
pro Jahr bestellt werden.  

 
 
4. Netznutzungsentgelt für Kunden ohne Leistungsmessung  

 
Diese Preise verstehen sich zuzüglich dem Entgelt für den Messstellenbetrieb (inkl. Messung) sowie der Umlage gemäß Kraft-
Wärmekopplungsgesetz, der Umlage § 19 StromNEV, der Konzessionsabgabe, der Haftungs- und Abschaltumlage sowie weiterer 
gesetzlicher Umlagen und der Mehrwertsteuer von derzeit 19 %.  

  

Übersteigt der Bezug von Blindarbeit im Abrechnungszeitraum 40% der gleichzeitig übertragenen

Wirkarbeit (entspr. cos phi = 0,93), so ist die zusätzlich bezogene Blindarbeit zu vergüten.

Der Preis für die Lieferung beträgt in allen Spannungsebenen 1,10 ct/kvarh - netto -.



5. Entgelte für Messstellenbetrieb inkl. Messung  

Kunden mit Leistungsmessung 
 

 
Die Preise verstehen sich zuzüglich der Mehrwertsteuer von derzeit 19 %. 

 
Kunden ohne Leistungsmessung 

 

 
Die Preise verstehen sich zuzüglich der Umsatzsteuer von derzeit 19 %. Bei nicht leistungsgemessenen Kunden ist im 
Messstellenbetrieb standardmäßig ein Messentgelt pro Jahr enthalten. Auf Wunsch des Kunden kann eine Messung halbjährig, 
vierteljährig oder monatlich erfolgen. Dadurch erhöht sich das Messstellenentgelt um die Zahl der Zusatzmessungen.  

 

 
6. Konzessionsabgaben 

 

Die Höhe der Konzessionsabgabe richtet sich nach den in der aktuell geltenden Verordnung über 
Konzessionsabgaben festgelegten Höchstpreisen.  
 
 
7. Umlagen - KWK-G, Abschaltumlage, Offshore Haftungsumlage, § 19 StromNEV  

 

 


